
 
 
 

 
 
 
GZ: 5/004.1-2026       Ranten, am 18. Juni 2026 

 
Öffentliche Kundmachung 

 
gemäß § 51, Abs. 8 der Gemeindeordnung 1967, LGBl.Nr. 115, i.d.g.F., 

wird kundgemacht: 

 
Gemeinderatssitzung  

 
am Donnerstag, dem 09. Juli 2026, um 20:00 Uhr im Gemeindeamt Ranten 

 
  
 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit gem. § 56 Stmk. GemO1967 i.d.g.F. 

 

 Abhaltung der Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 der Stmk. GemO 1967 i.d.g.F. 

 

Tagesordnung: 
 

 

1) Genehmigung der Verhandlungsschrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 11. 

Juni 2026; GZ.: 4/004.1-2026-ö gem. § 60, Abs. 5, Stmk. GemO 

2) Beratung und Beschlussfassung über den Vertrag zwischen dem Land Steiermark und 

der Gemeinde Ranten – Sondernutzung von Straßengrund (Leitungen) 

3) Beratung und Beschlussfassung über das Übereinkommen zwischen der Stadtgemeinde 

Murau und der Gemeinde Ranten – Musikschule Murau 

4) Beratung und Beschlussfassung über das Sachbereichskonzept Energie der Gemeinde 

Ranten 

5) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages für das 

Haushaltsjahr 2026 gemäß § 76, Stmk. GemO 

a) Festsetzung des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages 

b) Festsetzung der Hebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben 

c) Festsetzung der Höhe, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 

erforderlichen Kassenstärker (§ 82) 

d) Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (§ 80) 

e) Stellenplan 

f) Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 

g) Mittelfristiger Haushaltsplan (§ 74a) 
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